
der Verklagten, wie das Bezirksgericht selbst feststellte, 
nicht gegeben. Für die Entscheidung war insoweit nicht 
allein beachtlich, ab die Verklagte durch eigene Be
mühungen in der Lage war, an' dem für die Kinder 
unzuträglichen Milieu etwas zu ändern. Es wäre viel
mehr auch zu prüfen gewesen, ob sie ihre elterlichen 
Pflichten verletzte, als sie den älteren Sohn in diese 
Umgebung brachte. Bisher wurde nicht erörtert, ob für 
die Verklagte eine zwingende Notwendigkeit bestand, 
die Ehewohnung zu verlassen und zu ihren Eltern zu 
ziehen. Wenn sich wegen der Inhaftierung ihres Ehe
manns und ihrer erneuten Schwangerschaft gewisse 
Schwierigkeiten ergeben haben sollten, hätte es nahe 
gelegen, sich in Anbetracht der für Kinder unzuträg
lichen Verhältnisse in der Wohnung ihrer Eltern um 
Unterstützung an die Abteilung Sozialwesen und das 
Referat Jugendhilfe ihres damaligen' Wohnorts zu wen
den, um eine der Entwicklung der Kinder dienliche Lö
sung zu finden. Es kommt hinzu, daß sich die Ver
klagte nach Behauptung des Klägers in ihrem jetzigen 
Wohnort noch nicht bemüht hat, eigenen Wohnraum zu 
erlangen, um den mißlichen Verhältnissen in ihrem 
Elternhaus zu entgehen. All das ist noch zu unter
suchen'.
Bedenklich ist des weiteren die Einschätzung des Be
rufungssenats, daß der dauernde Arbeitsplatzwechsel 
der Verklagten nicht geeignet sein könnte, den Entzug 
des Erziehungsrechts allein oder im Zusammenhang 
mit anderen Pflichtverletzungen zu rechtfertigen. Auch 
insoweit kommt es entscheidend auf die Umstände des 
Einzelfalls an. Es wäre zu erörtern gewesen, ob für 
den häufigen Wechsel des Arbeitsplatzes Gründe Vor
lagen — z. B. konnte der Eintritt der erneuten Schwan
gerschaft nicht ohne weiteres ein Grund hierfür sein — 
oder ob die Verklagte keine Neigung zeigte, ständig 
einer Berufstätigkeit nachzugehen, und ihr Verhalten 
Ausdruck einer asozialen Lebensweise war. Im letzte
ren Falle läge dann nahe, daß sie ihrer Pflicht zur 
Befriedigung der Lebensbedürfnisse der Kinder in 
schwerwiegender Weise nicht nachgekommen ist. So soll 
sie nach Darstellung des Referats Jugendhilfe zu den 
Heimkasten für die Kinder keine Beiträge geleistet ha
ben. In diesem Zusammenhang ergibt sich zugleich die 
Frage, auf wessen Kosten der ältere Sohn bis zu sei
nem Heimaufenthalt ernährt und bekleidet worden ist. 
Auch das ist noch zu klären.
Die Verletzung der einfachsten Regeln der Hygiene, 
die Duldung von Trinkgelagen in Anwesenheit der Kin
der sowie die Führung eines den sozialistischen Moral
auffassungen gröblich widersprechenden Lebenswan
dels durch den Erziehungsberechtigten sind, wenn er 
schuldhaft handelt, durchaus geeignet, den Entzug des 
Erziehungsrechts zu begründen (vgl. auch B. R e d 
l i c h ,  „Zum Entzug des elterlichen Erziehungsrechts“, 
NJ 1968 S. 138 f.).
Es kommt hinzu, daß die vor dem Bezirksgericht ver
nommenen Zeugen, wenn auch nicht in vollem Umfang, 
so doch hinsichtlich bestimmter Einzelheiten den Vor
trag des Klägers bestätigt haben, daß die Verklagte 
nicht in der Mütterberatung und zur Pflichtimpfung 
erschien sowie nicht dem Vorschlag der Fürsorgerin 
entsprach, den Sohn Günter während ihrer zweiten 
Entbindung in eine Wochenkrippe zu geben, daß dieses 
Kind in der sprachlichen Entwicklung etwas zurückge
blieben war und daß die Haushaltsführung der Ver
klagten zu wünschen übrig ließ. Selbst wenn diese 
Pflichtverletzungen für sich allein die Voraussetzungen 
des § 51 FGB nicht erfüllen sollten, so sind sie doch 
in die Gesamtbeurteilung aller Umstände des Verhal
tens der Verklagten mit einzubeziehen.
Nach alledem ist nicht auszuschließen, daß die Pflicht
verletzung der Verklagten, insgesamt betrachtet, so 
schwerwiegend ist, daß ihr das Erziehungsrecht zu ent
ziehen ist. Das könnte insbesondere dann der Fall sein, 
wenn der Verklagten asoziales Verhalten infolge ihrer 
Unstetigkeit in der Berufsarbeit und erhebliche Ver
säumnisse zur Last gelegt werden müßten, weil sie den 
Sohn Günter in ihr Elternhaus brachte, und wenn 
hierdurch oder wegen anderer erheblicher Pflichtver
letzungen die Entwicklung der Kinder gefährdet wor
den ist.
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Für die Gesamteinschätzung ist es aber auch unerläß
lich, noch Feststellungen dazu zu treffen, in welcher 
Weise die Verklagte nach Erlaß des Urteils des Bezirks
gerichts ihre elterlichen Pflichten erfüllt hat.
Nach alledem war das Urteil des Bezirksgerichts wegen 
Verletzung des § 51 FGB i. V. m. §§ 25, 2 FVerfO auf
zuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und 
Entscheidung über die Berufung der Verklagten gegen 
das Urteil, des Kreisgerichts an' das Bezirksgericht zu
rückzuverweisen.

Berichtigung
In dem Beitrag von H. Weber/H. Willamowski/A. Zoch (NJ 1975 
S. 653 fl.) muß es auf S. 653 in der rechten Spalte, dritte Zeile 
von unten anstelle von „Strafen“ richtig „Maßnahmen“ heißen.

D. Red.
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